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Unternehmen:  

Vorhabens-Nr.:  

 
Anzahl Arbeitskräfte aller Thüringer Betriebsstätten zum Zeitpunkt der Antragstellung 
(einschließlich Inhaber, aber ohne Auszubildende, geringfügig Beschäftigte, Saisonarbeitskräfte oder Leiharbeiter) 

Angaben zu 
Vollzeit- oder 

Teilzeit-
arbeitskräften1 

Anzahl 
Arbeits-
kräfte 

Wochenarbeitszeit 
der betroffenen 

Arbeitskräfte in h  
laut Arbeitsvertrag 

tarifvertragliche 
bzw. betriebliche 

wöchentliche  
Arbeitszeit einer 

Vollzeitarbeitskraft 
im Unternehmen 

Anteil im Verhältnis zur Vollzeit 
wöchentliche Arbeitsstunden der 
Teilzeitarbeitskraft geteilt durch 

wöchentliche Arbeitsstunden einer 
Vollzeitarbeitskraft 

(Spalte 3 geteilt durch Spalte 4) 

Anzahl Vollzeitar-
beitskräfte 

(Spalte 2 x Spalte 5) 

1 2 3 4 5 6 

Beispiel: Vollzeit 
Teilzeit 

3 
4 

40 
35 

40 
40 

1 
0,875 

3 
3,5 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Summe Vollzeitarbeitskräfte inklusive anteiliger Teilzeitarbeitskräfte  

 
 
Arbeitsplätze, die bis zum Vorhabensende zusätzlich geschaffen werden sollen: 

Angaben zu 
Vollzeit- oder 

Teilzeit-
arbeitskräften  

Anzahl 
Arbeits-
kräfte 

Wochenarbeitszeit 
der betroffenen 

Arbeitskräfte in h  
laut Arbeitsvertrag 

tarifvertragliche 
bzw. betriebliche 

wöchentliche  
Arbeitszeit einer 

Vollzeitarbeitskraft 

Anteil im Verhältnis zur Vollzeit 
(wöchentliche Arbeitsstunden  

der Teilzeitarbeitskraft geteilt durch 
wöchentliche Arbeitsstunden einer 

Vollzeitarbeitskraft) 

Anzahl 
Vollzeitarbeitskräfte 
(Spalte 2 x Spalte 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      
Summe zusätzlicher Vollzeitarbeitskräfte  

 

 

                                                
1 Eine Vollzeitarbeitskraft ist i. d. R. 40 Wochenstunden beschäftigt. Von Teilzeit spricht man, wenn Arbeitnehmer kürzer arbeiten 

als eine Vollzeitarbeitskraft. Geben Sie jeweils die Anzahl der Teilzeitarbeitsplätze mit gleichen Wochenarbeitsstunden an. 

Ermittlung Anzahl der Arbeitskräfte 
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Hinweise zur Bewertung von Arbeitsplätzen 
Förderprogramm Thüringen-Invest  
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
 
 

Für diese Erklärung erlauben Sie uns folgende Hinweise: 
- Bei der Angabe der Arbeitsplätze sind alle Betriebsstätten des geförderten Unternehmens 

in Thüringen zu berücksichtigen. 
- Generell können nur Beschäftigte berücksichtigt werden, bei deren Arbeitsplätzen von einer 

gewissen Dauerhaftigkeit auszugehen ist. Entsprechend können nur 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, Unternehmensinhaber sowie 
Geschäftsführer mit Anstellungsvertrag berücksichtigt werden. Unabhängig vom 
Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung können mitarbeitende 
angestellte Familienangehörige sowie mitarbeitende angestellte Gesellschafter-
Geschäftsführer ebenfalls Berücksichtigung finden. 

- Geschäftsführende Gesellschafter bei juristischen Personen können entsprechend der 
geleisteten Arbeitszeit für das Unternehmen berücksichtigt werden. 

- Teilzeitbeschäftigte finden im Verhältnis ihrer täglichen Arbeitsstunden zu den täglichen 
Arbeitsstunden eines Vollzeitarbeitsplatzes in Ihrer Betriebsstätte anteilige 
Berücksichtigung, soweit ihre Arbeitsplätze auf Dauer vorhanden sind. Nicht berücksichtigt 
werden Auszubildende, Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase, geringfügig 
Beschäftigte, saisonal Beschäftigte, Leiharbeitnehmer sowie kurzfristig bzw. im Rahmen 
eines einmaligen Auftrags Beschäftigte.  

- Für die Berücksichtigung nach den vorstehenden Regelungen ist es unerheblich, ob sich 
die Beschäftigten tatsächlich in der geförderten Betriebsstätte oder z. B. auch in 
Mutterschutz, Elternzeit, Bundesfreiwilligendienst oder Wehrdienst befinden, solange ein 
Arbeitsvertrag vorliegt, bei dem von einer gewissen Dauerhaftigkeit des Arbeitsplatzes 
auszugehen ist. Vertretungen für z. B. Mutterschutz, Elternzeit, Bundesfreiwilligendienst 
oder Wehrdienst können folglich nicht berücksichtigt werden, da der vorhandene 
Dauerarbeitsplatz nur einmal gewertet werden kann. 
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